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Text 

6. Abschnitt 

Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze 

Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsvorgänge 

§ 60. (1) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß Arbeitsvorgänge so vorbereitet, gestaltet und 
durchgeführt werden, daß ein wirksamer Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer 
erreicht wird. 

(2) Arbeitsvorgänge sind so zu gestalten, dass Zwangshaltung möglichst vermieden wird und 
Belastungen durch monotone Arbeitsabläufe, einseitige Belastung, Belastungen durch taktgebundene 
Arbeiten und Zeitdruck sowie sonstige psychische Belastungen möglichst gering gehalten und ihre 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen abgeschwächt werden. 

(3) Arbeitsvorgänge sind so zu gestalten, daß die Arbeit nach Möglichkeit ganz oder teilweise im 
Sitzen verrichtet werden kann. 

(4) Arbeitgeber/innen haben im Rahmen der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren im Bergbau 
für gefährliche Arbeiten oder normalerweise gefahrlose Arbeiten, die sich mit anderen Arbeitsvorgängen 
überschneiden und daher eine ernste Gefährdung bewirken können, ein Arbeitsfreigabesystem samt den 
notwendigen Schutz- und Rettungsmaßnahmen festzulegen und eine geeignete fachkundige Person zu 
benennen, die die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Berufserfahrungen besitzt und mit den 
möglichen Gefahren und den erforderlichen Schutz- und Rettungsmaßnahmen vertraut ist. Es ist dafür zu 
sorgen, dass die festgelegten Arbeiten erst durchgeführt werden, nachdem die benannte Person sich davon 
überzeugt hat, dass die laut Arbeitsfreigabesystem festgelegten Schutz- und Rettungsmaßnahmen 
durchgeführt sind, und die Arbeitsfreigabe erteilt hat. 


